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Bekanntgabe 

 

Gem. § 41 Abs. 4 der Kreisordnung NRW wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt. 

 

Gremium Ausschuss für Mobilität, Bauen und Geoinformation 

Datum Montag │ 30.08.2021 

Beginn 16:00 Uhr 

Ort Kreishaus Unna | Freiherr-vom-Stein-Saal I-III (C.001-C.003) |  

Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Bestellung einer Schriftführung und ihrer Stellvertretung 

   

Punkt 2  Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

   

Punkt 3 147/21 Schienenanbindung Bergkamen - Dortmund: Machbarkeit; 

Bericht: Thomas Ressel, Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) 

   

   

Punkt 4 146/21 Radverkehrskonzept Kreis Unna 2021; 

Ergebnis der kommunalen und institutionellen Beteiligung und Beschlussfassung 

   

Punkt 5  Radschnellweg 1 (RS 1), Sachstand zur Umsetzung; 

Bericht: Dezernent Ludwig Holzbeck 

   

Punkt 6  Realisierung Schnellbusverkehre; 

Bericht: Dezernent Ludwig Holzbeck 

   

Punkt 7 151/21 Errichtung einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" auf 

dem Gebiet der Stadt Lünen; hier: Standortauswahl 

   

Punkt 8 141/21 Umbaumaßnahme Haus Opherdicke; 

Kostenentwicklung 

   

Punkt 9  Sachstand zu Hochbaumaßnahmen; 

Bericht: Dezernent Ludwig Holzbeck 
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Punkt 10  Sachstand zum Straßen- und Radwegebau; 

Bericht: Jürgen Busch, stellv. Fachbereichsleiter Bauen und Planen 

   

Punkt 11  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 12 138/21 Neubau eines Radwegs entlang der K10 (Römerstraße und Landskroner Straße) in 

Holzwickede; Vergabe des Auftrags;  

Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 

   

Punkt 13  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

 

Mario Löhr 

Landrat 

 

 

 

Wichtige Hinweise für Besucherinnen und Besucher der Ausschusssitzung  

 

Die Sitzung findet unter Einhaltung der wegen der Corona-Pandemie allgemein geltenden Hygienevorschrif-

ten und Abstandsregelungen statt. Besucher*innen können am öffentlichen Teil der Sitzung teilnehmen. Fol-

gendes ist zu beachten: 

 

Vor und während der Sitzung gibt es eine Einlasskontrolle. Sie werden namentlich in einer Anwesenheitsliste 

erfasst. Bitte halten Sie ein Ausweisdokument bereit und planen Sie für den Einlass etwas Zeit ein. 

 

Beim Betreten des Kreishauses und auch während der Sitzung besteht die Verpflichtung zum Tragen einer 

medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske). Zum besseren Schutz aller Sitzungsteilnehmer*innen wird 

darum gebeten, mindestens eine FFP2-Maske zu verwenden. 

 

Ferner wird ausdrücklich darum gebeten, am Sitzungstag bereits zu Hause einen Corona-Selbsttest durch-

zuführen und nur mit negativem Testergebnis an der Sitzung teilzunehmen. Auch gültige Tests aus Schnell-

zentren oder von Arbeitgebern werden akzeptiert. 

 

Für Reiserückkehrer gelten die allgemeinen Vorschriften der Coronavirus-Einreiseverordnung 

(CoronaEinreiseV). 

 

Sofern sich bei Ihnen Krankheitssymptome zeigen, nehmen Sie bitte nicht an der Sitzung teil. 
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Bekanntgabe 

 

Gem. § 41 Abs. 4 der Kreisordnung NRW wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt. 

 

Gremium Ausschuss für Finanzen und Konzernsteuerung 

Datum Mittwoch │ 01.09.2021 

Beginn 16:00 Uhr 

Ort Kreishaus Unna | Freiherr-vom-Stein-Saal I-III (C.001-C.003) |  

Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

   

Punkt 2  Haushalt 2022 - Eckpunkte; 

Bericht: Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke 

   

Punkt 3 153/21 Budgetbericht zum Stichtag 31.05.2021 

   

Punkt 4 137/21 Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2020 

   

Punkt 5 136/21 Begleitung der Wirkungsorientierten Steuerung durch den Ausschuss für Finanzen 

und Konzernsteuerung; 

Tagesordnungspunktaufnahmeverlangen und Anfrage der Fraktion GRÜNE im Kreis-

tag vom 22.07.2021 

   

Punkt 6 130/21 Übernahme einer Ausfallbürgschaft zugunsten der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna 

mbH (VKU) 

   

Punkt 7  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 8  Vorstellung von Wirtschaftsplandaten der Beteiligungen 

   

Punkt 8.1  Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS); Bericht: Matthias Fi-

scher, Geschäftsführer 

   

Punkt 8.2  Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH; Bericht: Dr. Michael Dan-

nebom, Geschäftsführer 
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Punkt 9  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

 

Mario Löhr 

Landrat 

 

 

 

Wichtige Hinweise für Besucherinnen und Besucher der Ausschusssitzung  

 

Die Sitzung findet unter Einhaltung der wegen der Corona-Pandemie allgemein geltenden Hygienevorschrif-

ten und Abstandsregelungen statt. Besucher*innen können am öffentlichen Teil der Sitzung teilnehmen. Fol-

gendes ist zu beachten: 

 

Vor und während der Sitzung gibt es eine Einlasskontrolle. Sie werden namentlich in einer Anwesenheitsliste 

erfasst. Bitte halten Sie ein Ausweisdokument bereit und planen Sie für den Einlass etwas Zeit ein. 

 

Beim Betreten des Kreishauses und auch während der Sitzung besteht die Verpflichtung zum Tragen einer 

medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske). Zum besseren Schutz aller Sitzungsteilnehmer*innen wird 

darum gebeten, mindestens eine FFP2-Maske zu verwenden. 

 

Ferner wird ausdrücklich darum gebeten, am Sitzungstag bereits zu Hause einen Corona-Selbsttest durch-

zuführen und nur mit negativem Testergebnis an der Sitzung teilzunehmen. Auch gültige Tests aus Schnell-

zentren oder von Arbeitgebern werden akzeptiert. 

 

Für Reiserückkehrer gelten die allgemeinen Vorschriften der Coronavirus-Einreiseverordnung 

(CoronaEinreiseV). 

 

Sofern sich bei Ihnen Krankheitssymptome zeigen, nehmen Sie bitte nicht an der Sitzung teil. 
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B e k a n n t m a c h u n g  

d e s  W a h l l e i t e r s  d e s  K r e i s e s  U n n a  

E r s a t z b e s t i m m u n g  f ü r  e i n  

K r e i s t a g s m i t g l i e d  

 

 

 

Herr Helmut Stalz ist am 25.07.2021 verstorben. 

 

Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 

NRW. S. 454, ber. S. 509), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GV. NRW. S. 

312d), stelle ich hiermit fest, dass  

 

Herr Thomas Cieszynski, wohnhaft Witheborgstraße 9 in 59199 Bönen, 

 

nach der Reihenfolge in der Reserveliste der Freien Wählergemeinschaft Kreisverband Unna e.V. (FW Kreis-

verband Unna) als nächster Bewerber für Herrn Stalz mit Wirkung vom 14.08.2021 in den Kreistag nachrückt. 

 

Gegen diese Entscheidung können gemäß § 39 Abs. 1 KWahlG 

 

a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
 

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie 
 

c) die Aufsichtsbehörde 
 

binnen eines Monats nach Bekanntmachung Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gül-

tigkeit der Feststellung gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c KWahlG für erforderlich halten. 

 

Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

 

Unna, 16.08.2021 

 

 

Mike-Sebastian Janke 

Kreisdirektor | Stellvertretender Wahlleiter des Kreises Unna 
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-  L a n d t a g s w a h l  2 0 2 2  

 

 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 

 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

für die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen 

am 15. Mai 2022 

 

 
Wahlkreis 115 Unna I 

Wahlkreis 116 Unna II 

Wahlkreis 117 Unna III – Hamm II 
 

 

Gemäß § 22 LWahlO1 fordere ich hiermit zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die Wahl im Wahl-

kreis 115 Unna I, im Wahlkreis 116 Unna II sowie im Wahlkreis 117 Unna III – Hamm II auf. 

 

Die Wahlkreise sind gemäß der Anlage zu § 13 Abs. 1 LWahlG2 wie folgt abgegrenzt: 

 

 Wahlkreis 115 Unna I 

 Fröndenberg/Ruhr | Holzwickede | Schwerte | Unna 

 

 Wahlkreis 116 Unna II 

 Lünen | Selm | Werne 

 

 Wahlkreis 117 Unna III – Hamm II 

 Bergkamen | Bönen | Kamen | Hamm-Herringen 

 

Wenn in dieser amtlichen Bekanntmachung bei geschlechtsspezifischen Bezeichnungen nur die männliche 

Form verwandt wird, geschieht dies ausschließlich zur Erleichterung der Lesbarkeit und soll keinerlei Diskri-

minierung darstellen. Selbstverständlich sind Personen jeden Geschlechts aufgefordert, sich um politische 

Mandate zu bewerben. 

 

 

1. Frist und Ort für die Einreichung von Wahlvorschlägen 

 

Kreiswahlvorschläge für die genannten Wahlkreise können gemäß § 19 Abs. 1 LWahlG spätestens am 

Donnerstag, 17. März 2022, bis 18:00 Uhr, 

                                                      
1 Landeswahlordnung (LWahlO) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 548, ber. S. 964), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Juni 

2021 (GV. NRW. S. 790) 
2 Landeswahlgesetz (LWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. August 1993 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 16. Februar 2021 (GV. NRW. S. 189) 
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beim  

 

 Kreiswahlleiter 

 Wahlbüro (Steuerungsdienst | Gebäudeteil E | Raum E.110) 

 Friedrich-Ebert-Straße 17 

 59425 Unna 

 

eingereicht werden. 

 

Die Einreichungsfrist ist eine Ausschlussfrist. Verspätet eingereichte Wahlvorschläge sind nicht zulas-

sungsfähig und werden vom Kreiswahlausschuss zurückgewiesen. 

 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge möglichst frühzeitig vor dem genannten Termin einzu-

reichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch vor Ablauf der Einrei-

chungsfrist behoben werden können. 

 

 

2. Wählbarkeit, Wahlberechtigung  

 

2.1. Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am Wahltag seit mindestens drei Monaten in Nordrhein-

Westfalen seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat oder sich sonst 

gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Landes hat (§ 4 Abs. 1 LWahlG).  

 

2.2. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt (§ 4 Abs. 2 LWahlG).  

 

2.3. Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag  

 

a) Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist,  

 

b) das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und  

 

c) mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen seine Wohnung, bei meh-

reren Wohnungen seine Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine 

Wohnung außerhalb des Landes hat (§ 1 LWahlG).  

 

2.4. Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt (§ 2 

LWahlG). 

 

 

3. Wahlvorschlagsrecht 

 

Kreiswahlvorschläge können von Parteien (§ 2 Parteiengesetz – PartG), Wählergruppen (mitgliedschaft-

lich organisierte Gruppen von Wahlberechtigten) und Einzelbewerbern eingereicht werden (§ 17a Abs. 1 

LWahlG). 
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4. Beteiligungsanzeige 

 

4.1. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf-

grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder deren Parteieigenschaft 

nicht bei der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag festgestellt worden ist, können als solche ei-

nen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie dem Landeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl 

schriftlich angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt 

hat.  

 

4.2. Zu diesem Zweck müssen diese Parteien dem  

 

Landeswahlleiter 

des Landes Nordrhein-Westfalen  

40190 Düsseldorf (Postanschrift)  

bzw.  

Friedrichstraße 62–80  

40217 Düsseldorf (Hausanschrift)  

 

spätestens am Montag, 14. Februar 2022, bis 18:00 Uhr ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich 

angezeigt haben (§ 17a Absatz 2 LWahlG). In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen 

sich die Partei an der Wahl beteiligen will.  

Die Anzeigefrist ist, wie die Einreichungsfrist bei Wahlvorschlägen, eine Ausschlussfrist. Verspätet 

eingereichte Anzeigen sind ungültig und können nicht mehr zur Anerkennung der Partei für 

die Wahl führen.  

 

Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Landesvorstandes, darunter dem Vorsit-

zenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Par-

tei keinen Landesvorstand, so muss die Anzeige von den Vorständen der nächstniedrigen Gebiets-

verbände (§ 7 Absatz 2 PartG), die im Bereich des Landes liegen, entsprechend unterzeichnet 

sein. 

 

Der Anzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie der 

Nachweis über einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Landesvorstand beizufügen. 

Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 PartG beige-

fügt werden. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anzeige gemäß § 17a Absatz 2 

LWahlG nicht durch die Übersendung der Unterlagen gemäß § 6 Absatz 3 PartG ersetzt wird, also 

unabhängig von diesen Mitteilungen an den Bundeswahlleiter geboten ist.  

 

Der Landeswahlausschuss stellt spätestens am Dienstag, 1. März 2022 fest, welche Parteien im 

Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge unun-

terbrochen vertreten sind, bei welchen Parteien die Parteieigenschaft bei der letzten Wahl zum 

Deutschen Bundestag festgestellt worden ist, und welche Vereinigungen, die für die anstehende 

Landtagswahl ihre Beteiligung angezeigt haben, für diese Wahl als Parteien anzuerkennen sind.
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Zu der Sitzung des Landeswahlausschusses über die Feststellung der Parteieigenschaft werden 

die Vereinigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben, vom Landeswahlleiter einge-

laden. Die Feststellung des Landeswahlausschusses macht der Landeswahlleiter im Ministerial-

blatt öffentlich bekannt. Sie ist für alle Wahlorgane verbindlich (§ 17a Absatz 4 LWahlG).  

 

Soweit Parteien oder Vereinigungen durch die Entscheidung des Landeswahlausschusses an der 

Einreichung von Wahlvorschlägen gehindert sind, können sie binnen vier Tagen nach Bekannt-

gabe Beschwerde zum Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen erheben. Die Be-

schwerde muss innerhalb der genannten Frist begründet werden (§ 17a Absatz 5 LWahlG). 

 

 

5. Mitglieder- oder Vertreterversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers  

 

5.1. Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt 

werden, wer in einer Mitgliederversammlung oder in einer Vertreterversammlung hierzu ge-

wählt worden ist (§ 18 Absatz 1 LWahlG).  

Mitgliederversammlung ist eine Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 

Wählergruppe im Wahlkreis. Vertreterversammlung (oder auch Delegiertenversammlung) ist eine 

Versammlung der von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder Wählergruppe im Wahl-

kreis aus ihrer Mitte gewählten Vertreter.  

Die an der Bewerberaufstellung stimmberechtigt Mitwirkenden müssen in dem betreffenden 

Wahlkreis zum Landtag wahlberechtigt sein. Die Wahlberechtigung muss am Tag des Zusam-

mentritts der Versammlung gegeben sein, nicht erst am Wahltag. Das gilt sowohl für die Teilneh-

mer einer Mitgliederversammlung, sei es zum Zwecke der Wahl des Bewerbers oder zum Zwecke 

der Wahl von Vertretern, als auch für die Teilnehmer an einer Vertreterversammlung zur Wahl des 

Bewerbers (§ 18 Absatz 2 LWahlG).  

 

5.2. Als Bewerber einer Partei kann nur gewählt werden, wer deren Mitglied ist und keiner anderen 

Partei angehört oder wer keiner Partei angehört.  

Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zusam-

mentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlkreis zum Landtag wahl-

berechtigt ist (§ 18 Absatz 3 LWahlG).  

 

5.3. Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer Abstimmung zu 

wählen. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei vorschlagsberechtigt. 

Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemesse-

ner Zeit vorzustellen (§ 18 Absatz 2 BWG).  

 

5.4. In Kreisen und kreisfreien Städten, die mehrere Wahlkreise umfassen, können die Bewerber für 

diejenigen Wahlkreise, deren Gebiet die Grenze des Kreises oder der kreisfreien Stadt nicht 

durchschneiden, in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Vertreterversammlung gewählt wer-

den (§ 18 Abs. 4 LWahlG).  
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5.5. Die Wahlen der Bewerber und der Vertreter für die Vertreterversammlungen sind innerhalb der 

letzten 15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode durchzuführen (§ 18 Abs. 5 LWahlG).  

 

5.6. Der Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, die Vorstände 

der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, oder eine andere in der 

Parteisatzung hierfür vorgesehene Stelle können gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder Ver-

treterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wie-

derholen. Ihr Ergebnis ist endgültig (§ 18 Absatz 6 LWahlG).  

 

5.7. Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und 

Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die 

Wahl der Bewerber regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzung (§ 18 Absatz 7 

LWahlG).  

 

5.8. Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit 

der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen wahlberechtigten Mitglieder und 

Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter 

der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter an 

Eides statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers in geheimer Abstimmung erfolgt und den 

Bewerbern Gelegenheit gegeben worden ist, sich und ihr Programm der Versammlung in ange-

messener Zeit vorzustellen.   

Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt 

bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 

Wahlvorschlags (§ 18 Absatz 8 LWahlG).  

 

5.9. Falls das für Inneres zuständige Ministerium mit Zustimmung des Landtages eine Rechtsverord-

nung nach § 46 Absatz 6 LWahlG mit abweichenden Regelungen von den Bestimmungen über die 

Aufstellung von Wahlbewerbern erlässt, wäre diese zu berücksichtigen. 

 

 

6. Inhalt und Form des Kreiswahlvorschlags  

 

6.1. Der Kreiswahlvorschlag soll gemäß § 23 Absatz 1 LWahlO nach dem Muster der Anlage 11a 

LWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten:  

 

a) den Namen und gegebenenfalls die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 

Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können durch ein Kennwort 

gekennzeichnet werden,  

 

b) den Familiennamen, den Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburts-

ort, die Anschrift (Hauptwohnung) und die E-Mail-Adresse oder das Postfach des Bewerbers.
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6.2. Der Kreiswahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. Ein Bewerber darf – unbeschadet sei-

ner Bewerbung in einer Landesliste – nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. In einen 

Wahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer seine Zustimmung schriftlich erteilt hat; die 

Zustimmung ist unwiderruflich.  

Die ordnungsmäßige Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungs-

frist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags (§ 19 Absatz 3 

LWahlG). 

 

6.3. Als Bewerber einer Partei kann nur gewählt werden, wer deren Mitglied ist und keiner anderen 

Partei angehört oder wer keiner Partei angehört (§ 18 Absatz 3 LWahlG). Eine entsprechende 

Versicherung an Eides statt des Wahlbewerbers ist dem Wahlvorschlag beizufügen (§ 23 Absatz 

3 Nummer 4 LWahlO).  

 

6.4. Zu den erforderlichen Anlagen des Kreiswahlvorschlags siehe nachfolgend Ziffer 10.  

 

 

 

7. Vertrauenspersonen 

 

Der Kreiswahlvorschlag soll Namen, Anschriften und Telefon-Nummern einer Vertrauensperson und 

einer stellvertretenden Vertrauensperson – möglichst mit Telefon-Nummer und E-Mail-Adresse – ent-

halten. Fehlt eine solche Bezeichnung, so gelten der erste Unterzeichner als Vertrauensperson und der 

zweite als stellvertretende Vertrauensperson (§ 19 Absatz 4 LWahlG). 

 

Vertrauensperson und stellvertretende Vertrauensperson sind kraft Gesetzes Bevollmächtigte des Wahl-

vorschlagsträgers für das Prüfungs- und Zulassungsverfahren. Soweit im LWahlG nichts anderes be-

stimmt ist, sind nur noch die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 

berechtigt, verbindliche Erklärungen zum eingereichten Kreiswahlvorschlag abzugeben und entgegenzu-

nehmen. 

 

Zur Erleichterung der unmittelbaren Kommunikation mit dem Kreiswahlleiter ist es zweckmäßig, solche 

Personen zur Vertrauensperson und zur stellvertretenden Vertrauensperson zu bestimmen, die in Unna 

oder in der näheren Umgebung wohnen. 

 

 

8. Unterzeichnung des Kreiswahlvorschlags  

 

Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens 3 Vorstandsmitgliedern des Landesverbandes, 

darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen 

(§ 19 Absatz 2 Satz 1 LWahlG, § 23 Absatz 1 Satz 3 LWahlO). 

 

Hat eine Partei keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreis-

wahlvorschläge von mindestens je 3 Vorstandsmitgliedern – darunter dem Vorsitzenden oder seinem 
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Stellvertreter – der nächstniedrigen Gebietsverbände (§ 7 Absatz 2 PartG), in deren Bereich der Wahl-

kreis liegt, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 23 Absatz 1 Satz 4 LWahlO). 

Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn dieser innerhalb der Einreichungsfrist 

nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem § 23 Absatz 1 Satz 3 LWahlO entspre-

chende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 23 Absatz 1 Satz 5 LWahlO). 

 

Die ordnungsgemäße Unterzeichnung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 

das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags.  

 

 

9. Unterstützungsunterschriften 

 

9.1. Kreiswahlvorschläge von Parteien, die nicht im Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen oder im 

Deutschen Bundestag aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land ununterbrochen seit deren 

letzter Wahl vertreten sind, müssen außerdem von   

 

   mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlkreises   

 

persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften). Die Wahlbe-

rechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreis-

wahlvorschlags nachzuweisen (§ 19 Absatz 2 LWahlG).  

 

9.2. Andere Kreiswahlvorschläge, also Wahlvorschläge von Wählergruppen und Einzelbewerbern, 

müssen ebenfalls von mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und hand-

schriftlich unterzeichnet sein. Auch bei diesen Kreiswahlvorschlägen muss die Wahlberechtigung 

im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags 

nachzuweisen (§ 19 Absatz 2 LWahlG).  

Drei Unterzeichner des Wahlvorschlags haben ihre Unterschrift auf dem Kreiswahlvorschlag selbst 

zu leisten (§ 23 Absatz 1 LWahlO).  

 

9.3. Die Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14a LWahlO zu 

erbringen. Dabei ist Folgendes zu beachten (§ 23 Absatz 2 LWahlO):  

 

a) Die Formblätter werden auf Anforderung in der benötigten Stückzahl vom Kreiswahlleiter kos-

tenfrei geliefert. Sie können auf Wunsch auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitgestellt 

werden. 

 

Bei der Anforderung sind der Familienname, der Vorname und der Wohnort des vorgeschla-

genen Bewerbers und die Bezeichnung (und ggf. Kurzbezeichnung) der Partei oder Wäh-

lergruppe, die den Kreiswahlvorschlag einreichen will, anzugeben (bei einem Einzelbewerber 

ggf. ein Kennwort). Der Kreiswahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu ver-

merken. 

 

Des Weiteren sind Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung der mit der 
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Unterstützungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten Verantwortlichen anzu-

geben (siehe Ziffer 3 der Rückseite der Anlage 14a LWahlO).  

 

b) Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf 

dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben. Die Angaben zum Familien-

namen, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichnenden so-

wie der Tag der Unterzeichnung sind vom Unterzeichnenden persönlich und handschrift-

lich auszufüllen.  

 

c) Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt nach Anlage 14a LWahlO eine Bescheinigung 

der Gemeindebehörde des jeweiligen Wohnortes beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Un-

terzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Die Bescheinigung kann 

auch als Einzelbescheinigung nach dem Muster der Anlage 15 LWahlO gesondert erteilt wer-

den. 

Einzelbescheinigungen des Wahlrechts sollten vom Wahlvorschlagsträger vor der Einreichung 

des Kreiswahlvorschlags mit den dazugehörigen Unterstützungsunterschriften verbunden wer-

den.  

Wer für einen anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, 

dass der Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt.  

 

d) Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 

Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvor-

schlägen ungültig. Die gleichzeitige Unterzeichnung einer Landesliste bleibt hiervon unbe-

rührt. Die Unterzeichnung des Kreiswahlvorschlags durch den Bewerber ist zulässig. 

 

e) Kreiswahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach Aufstellung des Be-

werbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher ge-

leistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.  

 

f) Bei der Einreichung des Formblatts nach Anlage 14a LWahlO sollte darauf geachtet werden, 

dass auch dessen Rückseite mit eingereicht wird.  

 

9.4. Die Vorlage ausreichender Unterstützungsunterschriften mit ordnungsgemäßer Unterzeich-

nung und dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Ein-

reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei 

denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu ver-

treten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden (§ 19 Absatz 2 LWahlG).  

 

9.5. Nicht ordnungsgemäß erlangte Unterschriften werden gegebenenfalls als ungültig gewertet. Inso-

weit kann auch ein strafbares Wahldelikt vorliegen (z. B. Wahlfälschung nach § 107a Strafgesetz-

buch –StGB – oder Wählertäuschung nach § 108a StGB in Verbindung mit § 108d StGB).  
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10. Anlagen des Kreiswahlvorschlags  

 

Dem Wahlvorschlag sind beizufügen:  

 

a) Zustimmungserklärung und Versicherung an Eides statt zur Parteimitgliedschaft   

(Anlage 12a LWahlO):  

Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für 

keinen anderen Kreiswahlvorschlag seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben 

hat.  

Für den Bewerber einer Partei zusätzlich dessen Versicherung an Eides statt gegenüber dem 

Kreiswahlleiter, dass er Mitglied der Partei ist, die ihn aufgestellt hat, und keiner weiteren Par-

tei angehört, oder keiner Partei angehört.  

Die Zustimmungserklärung und die Versicherung an Eides statt können auch auf dem Kreis-

wahlvorschlag (Anlage 11a LWahlO) abgegeben werden.  

 

b) Wählbarkeitsbescheinigung (Anlage 13 LWahlO):  

Eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde, dass der vorgeschlagene Bewerber 

wählbar ist.  

Die Bescheinigung kann auch auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 11a LWahlO) erteilt wer-

den. 

 

c) Niederschrift der Mitglieder- oder Vertreterversammlung (Anlage 9a LWahlO)  

Versicherung an Eides statt (Anlage 10a LWahlO):  

Bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Nieder-

schrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers 

(im Falle eines Einspruchs nach § 18 Absatz 6 LWahlG auch eine Ausfertigung der Nieder-

schrift über die wiederholte Abstimmung) – mit der nach § 18 Absatz 8 LWahlG vorgeschrie-

benen Versicherung an Eides statt.  

Bei Wahlvorschlägen für mehrere Wahlkreise (siehe Ziffer 5.4) brauchen die Ausfertigung der 

Niederschrift der gemeinsamen Mitglieder- oder Vertreterversammlung und die Versicherung 

an Eides Statt nur einem Wahlvorschlag beigefügt zu werden.  

 

d) Unterstützungsunterschriften (Anlage 14a LWahlO):  

Die erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahl-

rechts der Unterzeichner (auf dem Formblatt Anlage 14a LWahlO oder gesondert nach Anlage 

15 LWahlO), sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahl-

kreises unterzeichnet sein muss.  

 

 

11. Zurücknahme und Änderung eines Kreiswahlvorschlags  

 

11.1. Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 

und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über 

seine Zulassung entschieden ist (§ 23 Absatz 1 Satz 1 LWahlG).  
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Ein nach § 19 Absatz 2 LWahlG von mindestens 100 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreis-

wahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich 

und handschriftlich unterzeichnete Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 Absatz 1 Satz 2 

BWG). 

 

11.2. Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame schriftli-

che Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann 

geändert werden, wenn der Bewerber verstorben ist oder die Wählbarkeit verloren hat.  

In solchen Fällen haben die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson durch 

gemeinsame schriftliche Erklärung spätestens bis zur Zulassung einen neuen Bewerber zu be-

nennen. Das durch § 18 LWahlG vorgeschriebene Verfahren braucht in solchen Fällen nicht ein-

gehalten zu werden; der Unterschriften nach § 19 Absatz 2 LWahlG bedarf es nicht (§ 23 Absatz 

2 Satz 1 bis 3 LWahlG).  

 

11.3. Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung ausge-

schlossen (§ 23 Absatz 2 Satz 4 LWahlG).  

 

 

12. Vorprüfung der Kreiswahlvorschläge  

 

12.1. Die Kreiswahlvorschläge werden unverzüglich nach Eingang vom Kreiswahlleiter geprüft. Wer-

den Mängel festgestellt, so benachrichtigt der Kreiswahlleiter umgehend die Vertrauenspersonen 

und fordert sie auf, diese rechtzeitig zu beseitigen (§ 21 Absatz 1 LWahlG).  

 

12.2. Mängel, die einen gültigen Wahlvorschlag nicht zustande kommen lassen, können nur bis zum 

Ablauf der Einreichungsfrist beseitigt werden (§ 24 Absatz 1 Satz 3 LWahlO).  

 

Ein gültiger Kreiswahlvorschlag liegt nicht vor, wenn  

 

a) der Wahlvorschlag nicht ordnungsgemäß unterzeichnet ist (siehe Ziffer 8),  

 

b) die erforderlichen Unterstützungsunterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechti-

gung der Unterzeichner fehlen (siehe Ziffer 9.4),  

 

c) die Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung des Bewerbers oder die dazugehö-

rige Versicherung an Eides statt fehlen (siehe Ziffer 5.8),  

 

d) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt (siehe Ziffer 6.2).  

 

12.3. Nach Ablauf der Einreichungsfrist bis zur Zulassung können nur noch Mängel an sich gülti-

ger Kreiswahlvorschläge behoben werden (§ 24 Absatz 1 Satz 4 LWahlO).  

Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlags durch den Kreiswahl-

ausschuss ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen (§ 21 Absatz 2 LWahlG).  
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12.4. Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die Vertrauens-

person – im Falle der Verhinderung ihr Stellvertreter – den Kreiswahlausschuss anrufen (§ 21 

Absatz 1 LWahlG).  

In solchen Fällen hat der Kreiswahlausschuss der Vertrauensperson Gelegenheit zur mündlichen 

Stellungnahme zu geben (§ 24 Abs. 4 Satz 1 LWahlO).  

Über den Einspruch ist spätestens am Tage nach seiner Erhebung zu entscheiden (§ 24 Abs. 4 

Satz 2 LWahlO). 

 

 

13. Zulassung der Kreiswahlvorschläge  

 

13.1. Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss spätestens 

am Dienstag, 29. März 2022, in öffentlicher Sitzung (§ 21 Absatz 3 Satz 1 LWahlG, § 10 Absatz 

3 Satz 3 LWahlG).  

 

13.2. Zu der Sitzung des Kreiswahlausschusses werden die Vertrauenspersonen der Kreiswahlvor-

schläge vom Kreiswahlleiter eingeladen (§ 25 Absatz 1 LWahlO).  

Ort, Zeit und Gegenstand der Beratungen des Kreiswahlausschusses werden im Amtsblatt des 

Kreises Unna öffentlich bekannt gemacht (§ 3 Absatz 2 Satz 1 LWahlO).  

 

13.3. Gemäß § 21 Absatz 3 Satz 2 LWahlG hat der Kreiswahlausschuss Kreiswahlvorschläge zurück-

zuweisen, wenn sie  

 

a) verspätet eingereicht sind,  

 

b) den Anforderungen nicht entsprechen, die durch LWahlG oder LWahlO aufgestellt sind, oder 

 

c) aufgrund einer Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 2 des Grundgeset-

zes oder Artikel 32 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen unzulässig 

sind (verbotene bzw. verfassungswidrige Parteien, Vereinigungen und Personen).  

 

13.4. Fehlt bei einem Kreiswahlvorschlag eines Einzelbewerbers das Kennwort, ist es dem demokrati-

schen Wahlverfahren unangemessen oder ist es geeignet, Verwechslungen mit anderen Kreis-

wahlvorschlägen hervorzurufen, so erhält der Kreiswahlvorschlag den Nachnamen des Bewer-

bers als Kennwort (§ 25 Absatz 4 Satz 1 LWahlO).  

Geben die Namen mehrerer Parteien oder Wählergruppen oder deren Kurzbezeichnungen zu 

Verwechslungen Anlass, so fügt der Kreiswahlausschuss nach Anhörung der erschienenen Ver-

trauenspersonen der betroffenen Wahlvorschläge einem oder mehreren Wahlvorschlägen eine 

Unterscheidungsbezeichnung bei; hat der Landeswahlausschuss eine Unterscheidungsregelung 

getroffen, so gilt diese (§ 25 Absatz 4 Satz 2 LWahlO).  

 

13.5. Der Kreiswahlleiter verkündet die Entscheidung des Kreiswahlausschusses im Anschluss an die 

Beschlussfassung.  

Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei Tagen 
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nach Verkündung der Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlausschuss eingelegt wer-

den. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson des Kreiswahlvorschlags, der Landes-

wahlleiter und der Kreiswahlleiter (§ 21 Absatz 4 Satz 1 LWahlG).  

Der Landeswahlleiter und der Kreiswahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die 

ein Kreiswahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben (§ 21 Absatz 4 Satz 2 LWahlG).

  

Die Beschwerde der Vertrauensperson ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landeswahllei-

ter oder beim Kreiswahlleiter einzulegen (§ 26 Absatz 1 Satz 1 LWahlO).  

 

In der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung 

über die Beschwerde muss spätestens am 8. April 2022 getroffen werden. Die Beschwerdeent-

scheidung ist für die Aufstellung der Bewerber zur Wahl endgültig. Sie schließt die Erhebung ei-

nes Einspruchs im Wahlprüfungsverfahren nach § 1 des Wahlprüfungsgesetzes NW nicht aus (§ 

21 Absatz 4 Satz 3 bis 6 LWahlG).  

 

 

14. Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge  

 

Die zugelassenen Kreiswahlvorschläge werden spätestens am 13. April 2022 vom Kreiswahlleiter öf-

fentlich bekannt gemacht (§ 22 Absatz 1 LWahlG).  

 

 

15. Vordrucke für die Kreiswahlvorschläge  

 

15.1. Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der LWahlO sind beim Kreiswahlleiter unter der 

oben genannten Anschrift erhältlich.  

Die Vordrucke stehen auch im Internet unter der Adresse  

http://www.kreis-unna.de/hauptnavigation/kreis-region/politik-verwaltung/wahlen/landtagswahl/ 

im PDF-Format zur Verfügung.  

Bei Rückfragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Wahlbüro des Kreis-

wahlleiters (Ansprechperson: Christian Krahl | Fon 02303 27-2010 | E-Mail: chris-

tian.krahl@kreis-unna.de).  

 

15.2. Übersicht der erforderlichen Vordrucke (nach den Mustern der LWahlO):  

 

a) Anlage 9a Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung  

   des Wahlkreisbewerbers 

b) Anlage 10a Versicherung an Eides statt zur Mitglieder-/Vertreterversammlung 

c) Anlage 11a Kreiswahlvorschlag 

d) Anlage 12a Zustimmungserklärung des Bewerbers mit Versicherung an Eides statt  

   zur Parteimitgliedschaft 

e) Anlage 13 Bescheinigung der Wählbarkeit des Bewerbers 

f) Anlage 14a Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag) 

mailto:christian.krahl@kreis-unna.de
mailto:christian.krahl@kreis-unna.de
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g) Anlage 15 Bescheinigung des Wahlrechts für einen Unterstützer  

 

15.3. Die Formblätter nach Anlage 14a LWahlO (Formblätter für Unterstützungsunterschriften) werden 

auf Anforderung vom Kreiswahlleiter zur Verfügung gestellt. Auf die Ausführungen in Ziffer 9.3 

wird verwiesen.  

Für Parteien und Wählergruppen können sie erst angefordert werden, wenn der Bewerber durch 

eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung aufgestellt ist.  

 

 

 

Unna, 18.08.2021 

 

 

Der stellvertretende Kreiswahlleiter 

für die Wahlkreise 115 Unna I, 116 Unna II und 117 Unna III – Hamm II 

 

 

 

Mike-Sebastian Janke 

Kreisdirektor 
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Erlass einer neuen Friedhofssatzung für den Ev. Friedhof Bausenhagen 

 

Die am 06.07.2021 durch das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen für 

den Ev. Friedhof Bausenhagen erlassene Friedhofssatzung ist am  03.08.2021 durch das Landeskirchenamt 

Bielefeld kirchenaufsichtlich genehmigt worden und wird hierdurch in folgendem Wortlaut veröffentlicht: 
 

F r i e d h o f s s a t z u n g  

 

 

für den Friedhof 

 

der Evangelischen Kirchengemeinde 

 

 

Fröndenberg und Bausenhagen 

 

 

           Vom 06.07.2021_____________ 

 

Der kirchliche Friedhof ist die Stätte, auf der die Kirche ihre verstor-

benen Glieder zu Grabe geleitet. Sie gedenkt der Verstorbenen und ver-

traut sie der Gnade Gottes an. Sie ruft die Lebenden zum Heil in Chris-

tus. Sie verkündigt dabei den Tod als Gericht Gottes über alles irdische 

Wesen und bezeugt die Auferstehung Jesu Christi als Sieg über Sünde und 

Tod. 

 

Auch zu der Zeit, in der das Evangelium auf dem Friedhof nicht verkün-

digt wird, ist der Friedhof mit seinen Grabstätten und seinem Schmuck 

der Ort, an dem die Verkündigung sichtbar bezeugt und der Verstorbenen 

und des eigenen Todes gedacht wird. 

 

Der kirchliche Friedhof weist auf das christliche Menschenbild hin, das 

Lebende und Tote in einer Gemeinschaft vor Gott versteht und zugleich 

die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit eines jeden Menschen vor Gott 

betont. 

 

In diesem Sinne achtet die Gemeinde bei der Genehmigung und Gestaltung 

der Grabmale und sonstiger baulicher Anlagen auf dem Friedhof auch da-

rauf, dass das verwendete Material in seinem Herstellungsprozess ohne 

ausbeuterische Kinderarbeit gewonnen wurde. 

 

 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen 

vertreten durch das Presbyterium  
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erlässt gem. Artikel 159 Absatz 2 Kirchenordnung i. V. m. § 49 der Ver-

ordnung für die kamerale Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchenge-

meinden, der Kirchenkreise und der Kirchlichen Verbände in der Evangeli-

schen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung kameral – VwO.k) vom 26. 

April 2001, § 48 der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung 

der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Verwaltungsordnung Doppische Fassung - VwO.d) vom 27. Oktober 2016 und 

§ 11 Absatz 1 Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen 

Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lip-

pischen Landeskirche vom 13. Juli 2011 die nachstehende 

Friedhofssatzung 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

I.  Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Leitung und Verwaltung des Friedhofs 

§ 2 Benutzung des Friedhofs 

§ 3 Öffnungszeiten 

§ 4 Verhalten auf dem Friedhof 

§ 5 Grabmal- und Bepflanzungssatzung 

§ 6 Zulassung für gewerbliche Arbeiten 

§ 7 Gewerbliche Arbeiten 

§   8 Gebühren 

 

II.  Grabstätten 

§   9 Nutzungsrechte 

§ 10 Übergang von Rechten 

§ 11 Ruhezeiten 

 

A.  Reihengrabstätten 

§  12 Rechtsverhältnisse an Reihengrabstätten 

 

B.   Wahlgrabstätten 

§ 13 Rechtsverhältnisse an Wahlgrabstätten 

§ 14 Benutzung der Wahlgrabstätten 

§ 15 Alte Rechte 

 

C.  Kolumbarien 

§ 16 Kolumbarien 

 

D.  Gemeinsame Bestimmungen 

§ 17 Grabgewölbe 

§ 18 Belegung, Wiederbelegung, Öffnung der Gräber 

§ 19 Aus- und Einbettungen 

§ 20 Särge, Urnen und Trauergebinde 

§ 21 Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten 

§ 22 Vernachlässigung der Grabstätten 

§ 23 Dauergrabpflegeverträge 

§ 24 Grabmale 

§ 25 Zustimmungspflicht für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 

§ 26 Instandhaltung der Grabmale 

§ 27 Schutz bedeutender Grabmale, Anlagen, Gehölze und Bäume 
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§ 28 Entfernen von Grabmalen 

 

III.  Bestattungen und Feiern 

§ 29 Bestattungen 

§ 30 Anmeldung der Bestattung 

§ 31 Leichenkammern 

§ 32 Friedhofskapelle 

§ 33 Andere Bestattungsfeiern am Grabe 

§ 34 Musikalische Darbietungen 

§ 35 Zuwiderhandlungen 

 

IV.  Schlussbestimmungen 

§ 36 Haftung 

§ 37 Öffentliche Bekanntmachung 

§ 38 In-Kraft-Treten 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Leitung und Verwaltung des Friedhofs 

 

(1) Die Evangelischen Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen(nach-
stehend ”die Friedhofsträgerin“ genannt) ist Trägerin des Friedhofs in 

Bausenhagen (nachstehend ”der Friedhof“ genannt). 

 

(2) Leitung, Aufsicht und Verwaltung liegen bei der Friedhofsträgerin. 
Die Friedhofsträgerin kann einen Friedhofsausschuss bilden oder sich Be-

auftragter bedienen. 

 

(3) Die Aufsichtsbefugnisse der Ordnungs- und Gesundheitsbehörden werden 
hierdurch nicht berührt. 

 

(4) Im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung dürfen 
personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt 

werden. 

Eine Datenübermittlung an sonstige Stellen und Personen ist zulässig, 

wenn 

a) es zur Erfüllung des Friedhofszwecks erforderlich ist, oder 

b) die Datenempfänger der Stellen oder Personen ein berechtigtes Inte-

resse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegen und 

die betroffenen Personen kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss 

der Übermittlung haben. 

 

(5) Im Übrigen gilt für die Übermittlung § 9 Kirchengesetz über den Da-
tenschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD). 

 

 

§ 2 

Benutzung des Friedhofs 

 

(1) Der Friedhof ist bestimmt zur Bestattung und Beisetzung (nachstehend 
”Bestattung“ genannt) der verstorbenen Gemeindeglieder der Evangelischen 

Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen und sonstiger Personen, die 
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bei ihrem Tod ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte 

besaßen. 

 

(2) Ferner werden auf ihm bestattet:  
 a) verstorbene Gemeindeglieder anderer evangelischer Kirchengemein-

den, 

 b) verstorbene ortsansässige Angehörige solcher Religionsgemein-

schaften, die zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutsch-

land gehören. 

 

(3) Andere Verstorbene können ausnahmsweise bestattet werden, wenn die 
Friedhofsträgerin zustimmt. 

 

 

 

 

 

§ 3 

Öffnungszeiten 

 

(1)  Außerhalb der an den Eingängen ausgehängten Öffnungszeiten ist das 

Betreten des Friedhofs verboten. Die Haftung der Friedhofsträgerin au-

ßerhalb dieser Öffnungszeiten ist ausgeschlossen. 

 

(2) Die Friedhofsträgerin kann den Besuch des Friedhofes oder einzelner 
Friedhofsteile bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vorübergehend ein-

schränken. 

 

 

§ 4 

Verhalten auf dem Friedhof 

 

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entspre-
chend zu verhalten. Die Anordnungen der Friedhofsträgerin bzw. ihrer Be-

auftragten sind zu befolgen.  

 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
a) die Wege mit Kraftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen (z. B. 

Fahrrädern / Rollern / Rollschuhen / Rollerblades / Skateboards) zu 

befahren. Ausgenommen sind Kinderwagen, Rollstühle sowie Fahrzeuge 

der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Gewer-

betreibenden (Einzelheiten ergeben sich aus der gem. § 6 dieser Sat-

zung erforderlichen Zulassung). 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienstleistungen anzubieten und 

dafür zu werben, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende 

Arbeiten auszuführen, 

d) gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen, 

e) Druckschriften ohne Zustimmung der Friedhofsträgerin zu vertei-

len, 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Plätze abzule-

gen sowie Abfälle anderer Herkunft auf dem Friedhof zu entsorgen, 
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g) den Friedhof, seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen o-

der zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Ra-

senflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten, 

h) zu lärmen, zu spielen, zu lagern und sich sportlich zu betätigen, 

i) Hunde frei laufen zu lassen (Hundekot ist zu beseitigen), 

j) sich als unbeteiligter Zuschauer während der Bestattungsfeier o-

der bei Umbettungen störend in unmittelbarer Nähe der Grabstätte 

aufzuhalten sowie die Leichenhalle und die Friedhofskapelle unbefugt 

zu betreten, 

k) Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb von Bestattun-

gen zu halten, 

l) Unkrautvernichtungsmittel und chemische Schädlingsbekämpfungsmit-

tel zu verwenden. 

 

(3) Die Friedhofsträgerin kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
Zweck des Friedhofs und dieser Satzung vereinbar sind. Erforderliche Zu-

stimmungen sind rechtzeitig bei der Friedhofsträgerin schriftlich einzu-

holen. 

 

 

§ 5 

Grabmal- und Bepflanzungssatzung 

 

Für die Gestaltung der Grabstätten (Grabmal, gärtnerische Gestaltung 

usw.) kann die Friedhofsträgerin eine besondere Satzung erlassen. 

 

 

§ 6 

Zulassung für gewerbliche Arbeiten 

 

(1) Gewerbetreibende benötigen für Tätigkeiten auf dem Friedhof eine 

vorherige Zulassung durch die Friedhofsträgerin, die Art und Umfang der 

Tätigkeit festlegt. Die Friedhofsträgerin kann Zulassungsbeschränkungen 

festlegen. 

 

(2) Auf ihren Antrag werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die 

in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind 

und die Friedhofssatzung sowie die Grabmal- und Bepflanzungssatzung 

schriftlich anerkennen. 

 

(3) Bildhauerinnen und Bildhauer, Steinmetzinnen und Steinmetze, Gärtne-

rinnen und Gärtner bzw. Personen, die sie fachlich vertreten, müssen 

darüber hinaus die Meisterprüfung in diesem Beruf abgelegt haben oder 

eine anderweitig mindestens gleichwertige fachliche Qualifikation erwor-

ben haben. Bestatterinnen und Bestatter müssen als Gewerbetreibende zu-

gelassen sein.  

 

(4) Für sonstige Gewerbetreibende wird die Zulassung gesondert geregelt. 

 

(5) Die Friedhofsträgerin kann Ausnahmen zulassen, soweit keine gesetz-

lichen Regelungen oder Verordnungen entgegenstehen. 
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(6) Die Friedhofsträgerin stellt über die Zulassung eine Berechtigungs-

karte aus. Sie kann befristet erteilt werden. Die Gewerbetreibenden und 

ihre Mitarbeitenden haben eine Ablichtung der Berechtigungskarte mit 

sich zu führen und auf Verlangen der Friedhofsträgerin vorzuzeigen. 

 

(7) Die Friedhofsträgerin kann die Zulassung schriftlich widerrufen, 

wenn die Voraussetzungen für die Zulassung nicht mehr vorliegen oder die 

Gewerbetreibenden gegen die Vorschriften dieser Satzung oder der Grab-

mal- und Bepflanzungssatzung verstoßen. 

 

 

 

§ 7 

Gewerbliche Arbeiten  

 

(1) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Be-

diensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuld-

haft verursachen. Der Friedhofsträgerin ist von den Gewerbetreibenden 

der Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung vorzulegen. 

 

(2) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur werktags innerhalb der ausgehängten 
Öffnungszeiten ausgeführt werden und Bestattungen nicht stören. 

 

(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen 
auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, 

an denen sie nicht hindern oder stören. Es ist nicht gestattet, dass die 

Gewerbetreibenden in oder an den Wasserentnahmestellen des Friedhofs die 

Geräte reinigen.  

 

(4) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten an-
fallenden, nicht kompostierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen. Die 

beim Aushub der Fundamente anfallende Erde ist auf dem Friedhof an den 

dafür vorgesehenen Ablagestellen zu deponieren.  

 

(5) Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder 
in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 

 

(6) Mit Grabmalen und Grabbepflanzungen darf nicht geworben werden. 

Grabmale dürfen daher nicht mit Firmenschildern versehen werden. Nicht 

farbig ausgelegte, eingehauene Firmenzeichen bis zu einer Größe von 3 cm 

sind jedoch an einer Seite in den unteren 15 cm zulässig. Steckschilder 

für die Grabpflege mit voller Firmenanschrift der Friedhofsgärtnereien 

sind nicht zulässig. 

 

 

§ 8 

Gebühren 

 

Die Friedhofsträgerin erhebt für die Benutzung des Friedhofs und seiner 

Einrichtungen Gebühren nach der kirchenaufsichtlich und staatlich geneh-

migten Gebührensatzung.  
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II. Grabstätten 

 

 

§ 9 

Nutzungsrechte 

 

(1) Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in dieser Satzung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. Das Nutzungsrecht kann nur einer na-

türlichen oder einer juristischen Person übertragen werden. Die Grab-

stätten bleiben Eigentum der Friedhofsträgerin. An ihnen bestehen nur 

Rechte nach dieser Satzung. 

 

(2) Die von der Friedhofsträgerin erstellten Aufteilungspläne werden für 
die Nutzungsberechtigten zur Einsichtnahme bereitgehalten. Bewerber um 

ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte können anhand dieser Pläne o-

der gegebenenfalls an Ort und Stelle wählen, welche Grabstätte sie wün-

schen. Ein Anspruch auf Vergabe oder Verlängerung des Nutzungsrechts an 

einer bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung be-

steht nicht.  

 

(3) Die Friedhofsträgerin vergibt das Nutzungsrecht durch schriftlichen 
Bescheid. Das vom Landeskirchenamt herausgegebene Formular „Antrag auf 

Vergabe eines Nutzungsrechts / Bescheid über die Vergabe eines Nutzungs-

rechts“ soll verwendet werden. In dem Bescheid wird die genaue Lage der 

Grabstätte und die Dauer der Nutzungszeit angegeben.  Dabei wird darauf 

hingewiesen, dass sich der Inhalt des Nutzungsrechts nach den Bestimmun-

gen der Friedhofssatzung, der Friedhofsgebührensatzung und einer ggf. 

vorhandenen Grabmal- und Bepflanzungssatzung richtet. 

 

 

(4) Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte vergeben an: 
a) Reihengrabstätten für Erdbestattungen mit allgemeinen Gestaltungs-

vorschriften 

b) Reihengrabstätten für Urnenbeisetzungen mit allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften 

c) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften 

d) Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften 

 

 

(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur gärtneri-

schen Anlage und zur Pflege der Grabstätten, soweit durch diese Satzung 

nichts Anderes geregelt ist. 

 

(6) Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, der Friedhofsträgerin unver-

züglich jede Änderung ihrer Anschrift mitzuteilen. Für Schäden oder 

sonstige Nachteile, die aus der Unterlassung einer solchen Mitteilung 

entstehen, ist die Friedhofsträgerin nicht ersatzpflichtig. 

 

(7) Die Nutzungsberechtigten müssen mit Ablauf der Nutzungszeit der 

Friedhofsträgerin die Grabstätte in abgeräumtem und ordnungsgemäß 
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verfülltem Zustand übergeben. Wird die Grabstätte nicht innerhalb von 

drei Monaten abgeräumt übergeben, so werden die Arbeiten von der Fried-

hofsträgerin auf Kosten der bisherigen nutzungsberechtigten Person 

durchgeführt. Die Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, die abge-

räumten Pflanzen und baulichen Anlagen aufzubewahren. 

 

 

(8) Das Nutzungsrecht kann entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden, wenn die in der Friedhofsgebührensatzung festgesetz-

ten Gebühren nicht entrichtet werden. Der Widerruf des Nutzungsrechts 

setzt voraus, dass die Beitreibung der Gebühren im Wege des Verwaltungs-

zwangsverfahrens erfolglos durchgeführt worden ist. In diesem Fall ist 

die nutzungsberechtigte Person verpflichtet, für die Unterhaltung der 

Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit Ge-

bühren im Voraus zu entrichten. Im Übrigen finden § 9 Absatz 7, § 28 Ab-

satz 2 und 3 Anwendung. 

 

(9) Auf Antrag der nutzungsberechtigten Person kann die Friedhofsträge-

rin das Nutzungsrecht entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft wi-

derrufen. In diesem Fall ist die nutzungsberechtigte Person verpflichtet 

für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich fest-

gesetzten Nutzungszeit Gebühren im Voraus zu entrichten. Im Übrigen fin-

den § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung. 

 

(10) Die Bestimmungen der Absätze 7 und 9 gelten nicht für Reihen- und 
Wahlgemeinschaftsgrabstätten nach § 12 und § 13 dieser Satzung. 

 

 

§ 10 

Übergang von Rechten  

 

(1) Die nutzungsberechtigte Person kann ihr Nutzungsrecht nur einer be-

rechtigten Person im Sinne von Absatz 3 übertragen. 

 

(2) Bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll für den Fall des Todes 
der nutzungsberechtigten Person die Nachfolge im Nutzungsrecht unter 

Verwendung des Formulars „Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechts“ gere-

gelt werden. 

 

(3) Wird bis zum Tod der nutzungsberechtigten Person keine derartige Re-
gelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge 

auf die Angehörigen der nutzungsberechtigten Person mit deren Zustimmung 

über: 

a) Ehegatten, 

b) Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-

schaft, 

c) Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Geschwister, Stiefge-

schwister und deren  Kinder, 

d) die Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner der unter c) be-

zeichneten Personen. 
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Sind keine Angehörigen der Gruppe a) bis d) vorhanden oder zu ermitteln, 

so kann das Nutzungsrecht mit Zustimmung der Friedhofsträgerin auch von 

einer anderen Person übernommen werden. 

 

(4) Die Rechtsnachfolgerin oder der Rechtsnachfolger hat der Friedhofs-
trägerin den Übergang des Nutzungsrechts unverzüglich anzuzeigen. Die 

Übertragung des Nutzungsrechts wird der neuen nutzungsberechtigten Per-

son schriftlich bestätigt. Solange das nicht geschehen ist, können Be-

stattungen nicht verlangt werden. Wird die Übernahme des Nutzungsrechts 

der Friedhofsträgerin nicht schriftlich innerhalb einer Frist von drei 

Monaten angezeigt, so gilt das Nutzungsrecht als erloschen. 

 

(5) Ist keine Person zur Übernahme des Nutzungsrechts bereit, so endet 
das Nutzungsrecht an der Grabstätte.  

 

 

§ 11 

Ruhezeiten 

 

(1) Die Ruhezeit für die Erdbestattung von Totgeburten und Fehlgeburten 

beträgt 15 Jahre. 

 

(2) Die Ruhezeit für die Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollen-

deten 5. Lebensjahr beträgt 30 Jahre. 

 

(3) Die Ruhezeit für Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. 

Lebensjahr an beträgt 30 Jahre. 

 

(4) Die Ruhezeit für Urnenbeisetzungen beträgt 20 

(5)  Jahre. 

 

 

 

A. Reihengrabstätten 

 

§ 12 

Rechtsverhältnisse an Reihengrabstätten 

 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten, die im Bestattungsfall für Erd-

bestattungen oder Urnenbeisetzungen einzeln nach der Reihe für die Dauer 

der Ruhezeit vergeben werden.  

 

(2) Reihengrabfelder werden eingerichtet für: 
a) Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten: 
Größe der Nutzungsfläche pro Grab: Länge 1,50 m,  Breite 0,90 m 

 

b) Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr: 
Größe der Grabstätte:  Länge 1,50  m,  Breite 0,90 m 

 

c) Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an: 
Größe der Grabstätte:  Länge 2,50 m,  Breite 1,25 m 

 

d) Beisetzungen von Urnen: 
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Größe der Grabstätte:  Länge 0,60 m,  Breite 0,60 m 

 

e) Beisetzung von Urnen an einem Baum 

Größe der Grabstätte:   Länge 0,60 m,  Breite 0,60 m 

 

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet oder eine 
Urne beigesetzt werden. 

 

(4) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in 
dieser Satzung festgesetzten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlän-

gert werden. 

 

(5) Das Abräumen von Reihengrabstätten Feldern oder Teilen von ihnen 

nach 

Ablauf der Ruhezeiten wird drei Monate vorher der jeweils  

nutzungsberechtigten Person durch Benachrichtigung mitgeteilt oder   

öffentlich durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bzw.  

der Grabstätte bekannt gemacht. 

 

(6) Es werden Reihengemeinschaftsgrabstätten für Erdbestattungen und  

Urnenbeisetzungen eingerichtet. Die Anlage und Unterhaltung erfolgt für 

die Dauer der Ruhezeit durch die Friedhofsträgerin. Die Friedhofsträge-

rin 

legt auf jede Grabstätte eine einheitliche Grabplatte. Als Inschrift  

werden Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der/s Verstorbe-

nen  

aufgenommen. Außer der von der Friedhofsträgerin aufgelegten Grabplatte 

darf kein weiteres Gedenkzeichen aufgestellt werden. Ein Anspruch, die  

Grabstätte individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grabschmuck auf 

der Grabstätte abzulegen, besteht nicht. Die Friedhofsträgerin kann eine 

besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt werden kann. Die 

Friedhofsträgerin behält sich vor, den Grabschmuck von der besonderen 

Stelle in regelmäßigen Abständen zu entsorgen. Sofern Grabschmuck an ei-

ner 

nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, wird vor jeder  

Unterhaltungsmaßnahme dieser Grabschmuck von der Friedhofsträgerin  

abgeräumt und entsorgt. Eine Bestattung in den vorgenannten Grabstätten 

kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen. Ein Anspruch auf Bestattung 

in 

diesen Grabstätten besteht nicht. 

 

 

 

(7) Zusätzlich werden Reihengemeinschaftsgrabstätten für Urnenbeisetzun-

gen 

an einem Baum eingerichtet. Die Anlage und Unterhaltung erfolgt für die 

Dauer der Ruhezeit durch die Friedhofsträgerin. Die Friedhofsträgerin 

setzt für jede Urne einen Findling. Auf dem Findling wird ein Bronze-

schild  

angebracht. Als Inschrift werden Vor- und Nachname sowie Geburts- und 

Sterbejahr der/s Verstorbenen aufgenommen. Außer dem von der  

Friedhofsträgerin aufgestellten Findling darf kein weiteres Gedenkzei-

chen 
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aufgestellt werden. Ein Anspruch, die Grabstätte individuell zu pflegen 

und zu gestalten sowie Grabschmuck auf der Grabstätte abzulegen, besteht 

nicht. Grabschmuck darf nur an besonders dafür ausgewiesenen Stellen  

abgelegt werden. Grabschmuck, der auf eine Grabstätte aufgelegt wurde, 

wird von der Friedhofsträgerin vor jeder Unterhaltungsmaßnahme abgeräumt 

und entsorgt. Eine Beisetzung in den vorgenannten Grabstätten kann nur 

auf  

schriftlichen Antrag erfolgen. Ein Anspruch auf Bestattung in diesen  

Grabstätten besteht nicht. 

 

B. Wahlgrabstätten 

 

§ 13 

Rechtsverhältnisse an Wahlgrabstätten 

 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, die besonders angelegt werden und 
an denen ein Nutzungsrecht für eine grundsätzlich die Ruhezeit über-

schreitende Nutzungszeit vergeben wird. Vor Ablauf der Nutzungszeit kann 

das Nutzungsrecht auf Antrag der nutzungsberechtigten Person verlängert 

werden. 

 

(2) Für die Nutzungsfläche eines Grabes in einer Wahlgrabstätte gelten 

folgende Abmessungen: 

  -  Erdbestattungen:    Länge  2,50 m     Breite 1,25 m 

  -  Urnenbeisetzung (1 Urne)  Länge  0,60 m  Breite 0,60 m      

 -  Urnenbeisetzung (2 Urnen)   Länge  1,00 m        Breite 1,00 m 

 

(3)  Ein Grab in einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen darf nur wie 

folgt belegt werden:  

 - mit einem Sarg 

 - mit bis zu zwei Urnen 

 - mit einem Sarg und nachfolgend zwei Urnen. 

 

In einem Grab in einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen gem. Absatz 

2) b. darf eine Urne beigesetzt werden. In einem Grab in einer Wahlgrab-

stätte für Urnenbeisetzungen gem. Abs. 2)c. dürfen bis zu 2 Urnen beige-

setzt werden 

 

(4) Maße auf alten Grabfeldern werden hiervon nicht berührt. 

 

(5) Vor Ablauf der Ruhezeit ist eine Wiederbelegung des Grabes nicht zu-

lässig. 

 

(6) Die Nutzungszeit für Erdbestattungen wird auf 30 Jahre und für Ur-

nenbeisetzungen auf 20 Jahre festgesetzt. 

 

(7) Die Friedhofsträgerin kann die nutzungsberechtigte Person sechs Mo-

nate vor Ablauf des Nutzungsrechts durch schriftliche Benachrichtigung 

auf das Ende des Nutzungsrechts hinweisen. 

 

(8) Überschreitet bei einer weiteren Belegung oder Wiederbelegung eines 

Grabes die neu begründete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das 
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Nutzungsrecht für die zur Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die 

gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern. 

 

(9) Eine Verlängerung des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte kann 

von der Friedhofsträgerin verweigert werden, wenn eine Umgestaltung des 

Friedhofs zur Erfüllung des Friedhofszweckes erforderlich ist oder wenn 

gesetzliche Auflagen Wiederbelegungen ausschließen. 

 

(10)  Ein Anspruch der nutzungsberechtigten Person auf Widerruf des Nut-

zungsrechts durch die Friedhofsträgerin und auf Erstattung von Gebühren 

besteht nicht. Die Friedhofsträgerin kann das Nutzungsrecht an einer 

Wahlgrabstätte auf Antrag der nutzungsberechtigen Person widerrufen, 

wenn keine Ruhefristen mehr zu berücksichtigen sind. Ein Widerruf des 

Nutzungsrechts ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Die Fried-

hofsträgerin kann Ausnahmen zulassen, wenn diese mit dem Friedhofszweck 

vereinbar sind. 

 

(11) Zusätzlich werden Wahlgemeinschaftsgrabstätten für Erdbestattungen 

und Urnenbeisetzungen für 2 Gräber eingerichtet. An diesen Grabstätten 

werden Nutzungsrechte vergeben. Die Anlage und Unterhaltung erfolgt für 

die Dauer der Ruhezeit durch die Friedhofsträgerin. Die Friedhofsträge-

rin legt für jede/n Verstorbene/n eine einheitliche Grabplatte auf die 

Grabstätte. Als Inschrift werden Vor- und Nachname sowie Geburts- und 

Sterbejahr der/des Verstorbenen aufgenommen. Die nutzungsberechtigte 

Person kann anstatt der Grabplatte ein Grabmal auf der Grabstätte er-

richten lassen. Die Errichtung des Grabmals bedarf der Zustimmung der 

Friedhofsträgerin gem. §25 der Friedhofssatzung. Grabschmuck und Blumen 

dürfen auf die Grabstätte aufgebracht werden. Eine Bestattung in den 

vorgenannten Grabstätten kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen. Ein 

Anspruch auf Bestattung in diesen Grabstätten besteht nicht. 

 

 

(12)  Weiterhin werden Wahlgemeinschaftsgrabstätten an einem Baum für 

zwei Urnen eingerichtet. An diesen Grabstätten werden Nutzungsrechte 

vergeben. Die Anlage und Unterhaltung erfolgt für die Dauer der Nut-

zungszeit durch die Friedhofsträgerin. Die Friedhofsträgerin legt auf 

jede Grabstätte einen Findling. Auf dem Findling wird für jeden Verstor-

benen ein Bronzeschild angebracht. Als Inschrift werden Vor- und    

Nachname sowie Geburts- und Sterbejahr der/s Verstorbenen aufgenommen. 

Außer dem von der Friedhofsträgerin aufgestellten Findling darf kein 

weiteres Gedenkzeichen aufgestellt werden. Ein Anspruch, die Grabstätte 

individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grabschmuck auf der Grab-

stätte abzulegen, besteht nicht. Grabschmuck darf nur an besonders dafür 

ausgewiesenen Stellen abgelegt werden. Grabschmuck, der auf eine Grab-

stätte aufgelegt wurde, wird von der Friedhofsträgerin vor jeder Unter-

haltungsmaßnahme abgeräumt und entsorgt. Eine Beisetzung in den vorge-

nannten Grabstätten kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen. Ein An-

spruch auf Bestattung in diesen  

Grabstätten besteht nicht. 
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§ 14 

Benutzung der Wahlgrabstätten 

 

(1) In Wahlgrabstätten werden Nutzungsberechtigte und ihre Angehörigen 

bestattet. 

 

(2) Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: 

a) Ehegatten, 

b) Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspart-

nerschaft, 

c) Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Geschwister, Stiefge-

schwister und deren Kinder, 

d) die Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner der unter c) be-

zeichneten Personen. 

 

(3) Auf Wunsch der nutzungsberechtigten Person können darüber hinaus mit 

Zustimmung der Friedhofsträgerin auch andere Verstorbene bestattet wer-

den. 

 

(4) Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsträgerin. 

 

 

§ 15 

Alte Rechte 

 

(1) Für Wahlgrabstätten, über die die Friedhofsträgerin bei In-Kraft-

Treten dieser Satzung bereits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit 

nach den bei der Vergabe gültig gewesenen Vorschriften. Die Gestaltung 

der Grabstätte richtet sich nach dieser Satzung. 

 

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungs-

zeit nach § 13 Absatz 6 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden 

jedoch nicht vor Ablauf der Ruhezeit der letzten Bestattung oder vor Ab-

lauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung. 

 

 

 

C. Kolumbarien 

 

§ 16 

Kolumbarien 

 

1)  Die Friedhofsträgerin errichtet Kolumbarien innerhalb der Trauer-

halle mit verschließbaren Urnennischen. Jede Urnennische ist durch die 

nutzungsberechtigte Person mit einer einheitlichen Gedenktafel zu ver-

schließen. Die Gestaltung und Beschriftung der Tafel erfolgt individuell 

durch die nutzungsberechtigte Person. Als Inschrift der Tafel werden 

Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufge-

nommen. Ein Anspruch Grabschmuck abzulegen besteht nicht. Die Friedhofs-

trägerin kann eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abge-

legt werden kann. Die Friedhofsträgerin behält sich vor, den Grabschmuck 

von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen zu entsorgen. Sofern 
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Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, 

wird dieser Grabschmuck von der Friedhofsträgerin abgeräumt und ent-

sorgt. Eine Beisetzung in einem Kolumbarium kann nur auf schriftlichen 

Antrag erfolgen. Ein Anspruch auf Beisetzung besteht nicht. 

 

(2) In Kolumbarien, an denen Nutzungsrechte an den Urnennischen verge-

ben werden, kann eine Urne beigesetzt werden. Die Anlage und Unterhal-

tung der Kolumbarien erfolgt für die Dauer der Nutzungszeit durch die 

Friedhofsträgerin. Nach Ablauf der Nutzungszeit werden die Urnen durch 

die Friedhofsträgerin aus den Urnennischen entnommen und an einem von 

der Friedhofsträgerin festgelegten Ort auf dem Friedhof beigesetzt. 

 

 

 

D. Gemeinsame Bestimmungen 

 

§ 17 

Grabgewölbe 

 

(1) Das Ausmauern von Grabstätten ist unzulässig. 

 

(2) Vorhandene Grabgewölbe sollen nicht weiter belegt werden. 

 

 

 

 

§ 18 

Belegung, Wiederbelegung, Öffnung der Gräber 

 

(1) Die bei einer Bestattung aus Sicherheitsgründen erforderlichen Be-
seitigungen von Grabmalen, baulichen Anlagen und Bepflanzungen sind von 

der nutzungsberechtigten Person rechtzeitig zu veranlassen. Sofern diese 

Beseitigungen nicht bis spätestens 24 Stunden vor der Bestattung erfol-

gen, kann die Friedhofsträgerin die Bestattung verweigern. 

 

(2) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist zuläs-
sig, eine verstorbene Frau mit ihrem ebenfalls verstorbenen neugeborenen 

Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im Alter bis zu ei-

nem Jahr in einem Sarg zu bestatten. 

 

(3) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten 
darf ein Grab nicht wiederbelegt werden. 

 

(4) Sargteile, Gebeine oder Urnenreste, die beim Ausheben eines Grabes 
gefunden werden, sind unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu 

versenken. Das Grab ist sofort wieder zu schließen, sofern noch nicht 

verweste Leichen vorgefunden werden. 

 

(5) Ein Grab darf nur mit Zustimmung der Friedhofsträgerin und der zu-
ständigen Ordnungsbehörde oder aufgrund richterlicher Anordnung geöffnet 

werden. 
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§ 19 

Aus- und Einbettungen 

 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

 

(2) Aus- und Einbettungen von Leichen und Urnen sind ausnahmsweise bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Hierzu ist die vorherige 

schriftliche Zustimmung der Friedhofsträgerin sowie der zuständigen Ord-

nungsbehörde erforderlich. 

 

(3) Ausbettungen aus einer Reihengrabstätte zur Einbettung in eine an-

dere Reihengrabstätte sind nicht zulässig. 

 

(4) Aus- und Einbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. An-

tragsberechtigt sind die Angehörigen. Die schriftliche Zustimmung der 

nutzungsberechtigten Person ist beizufügen. 

 

(5) Aus- und Einbettungen werden von der Friedhofsträgerin durchgeführt. 

Sie bestimmt den Zeitpunkt der Aus- und Einbettung. Aus- und Einbettung 

von Erdbestattungen finden in der Regel nur in den Monaten Dezember bis 

Mitte März statt. Im ersten Jahr der Ruhezeit werden Ausbettungen nur 

bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses ausgeführt. 

 

(6) Die antragstellende Person trägt die Kosten der Aus- und Einbettung. 

Sie haftet für Schäden, die durch eine Aus- oder Einbettung entstehen. 

 

(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch die Aus- und Einbettung nicht un-

terbrochen oder gehemmt. 

 

 

§ 20 

Särge, Urnen und Trauergebinde 

 

(1) Bestattungen sind in Särgen, Beisetzungen sind in Urnen vorzunehmen. 
 

(2) Die Särge für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr dürfen 

höchstens 2,10 m lang und die Kopfenden einschließlich der Sargfüße 

nicht höher als 0,80 m und im Mittelmaß 0,70 m breit sein. Sind in Aus-

nahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Fried-

hofsträgerin bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 

(3) Särge für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr müssen so 

bemessen sein, dass ihre Einsenkung in die nach § 12 vorgesehene Grab-

stätte möglich ist. 

 

(4) Särge müssen gegen das Durchsickern von Feuchtigkeit gesichert und 

genügend fest gearbeitet sein. 

 

(5) Särge, Sargausstattungen, Sargabdichtungen, Urnen, Urnenkapseln und 

Totenbekleidung müssen aus verrottbarem Material bestehen. Nicht ver-

rottbare Materialien werden zurückgewiesen. 
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(6) Das Einsenken von Särgen in Gräber, in denen sich Schlamm oder Was-
ser befindet, ist unzulässig. 

 

(7) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die che-
mische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder 

des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird. 

 

(8) Trauergebinde und Kränze müssen aus natürlichen, biologischen, ver-
rottbaren Materialien hergestellt sein. Gebinde und Kränze mit Kunst-

stoffen sind nach der Trauerfeier durch die nutzungsberechtigte Person 

oder deren Beauftragte zu entfernen. Kunststoffe sind auch als Verpa-

ckungsmaterial nicht erlaubt. 

 

 

§ 21 

Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten 

 

 

(1) Jede Grabstätte ist spätestens sechs Monate nach dem Erwerb des Nut-

zungsrechts sowie nach jeder Bestattung für die Dauer des Nutzungsrechts 

so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 

erfüllbar ist und die Würde des Friedhofs gewahrt bleibt. Die Grabstät-

ten sind gärtnerisch so zu bepflanzen, dass andere Grabstätten und die 

öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt werden. Die Gehölze 

auf der Grabstätte dürfen eine Höhe von 1,50 m und die Grenzen der Grab-

stätte nicht überschreiten. Das Pflanzen von Bäumen ist nicht gestattet. 

 

(2) Die Abgrenzungen der Grabstätten zu Wegen und Anlagen werden von der 

Friedhofsträgerin aus einheitlichem Material angelegt. 

 

(3)   Die Verwendung von Kunststoffen für die Grabgestaltung und als 

Grabschmuck ist untersagt.  

 

(4)  Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 

 

(5) Das Abdecken der Grabstätte mit Materialien, die die Belüftung und 

Bewässerung des Erdreiches verhindern, ist verboten. 

 

(6) Zweckentfremdete Behältnisse und Arbeitsgeräte dürfen nicht auf der 

Grabstätte aufbewahrt werden. 

 

(7) Das Aufstellen von Bänken und anderen Sitzgelegenheiten auf der 

Grabstätte ist genehmigungspflichtig. 

 

(8)     Das Anbringen eines QR-Codes auf der Grabstätte, einschließlich 

Grabmal, muss der Friedhofsträgerin durch die nutzungsberechtigte Person 

im Vorhinein angezeigt werden. Die Anzeige muss Auskunft über die Ge-

staltung des QR-Codes und den Inhalt der hinterlegten Internetseite ge-

ben. Zusätzlich muss die nutzungsberechtigte Person schriftlich erklä-

ren, dass sie die Verantwortung für die Inhalte der hinterlegten Inter-

netseite während der gesamten Nutzungszeit übernimmt. Verstoßen die In-

halte der hinterlegten Internetseite gegen die Satzungsregelungen, ins-

besondere gegen das christliche Empfinden oder verletzen sie die Würde 
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des Ortes oder der verstorbenen Person, kann der QR-Code unverzüglich 

durch die Friedhofsträgerin auf Kosten der nutzungsberechtigten Person 

von der Grabstätte entfernt oder unlesbar gemacht werden. 

 

 

 

§ 22 

Vernachlässigung der Grabstätten 

 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, 

hat die nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der 

Friedhofsträgerin die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in 

Ordnung zu bringen. Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt o-

der nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch öffentliche 

Bekanntmachung und durch einen auf drei Monate befristeten Hinweis an 

der Grabstätte auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hinge-

wiesen. 

 

(2) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung nicht nach, 
kann die Friedhofsträgerin die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberech-

tigten Person in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht entschä-

digungslos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall ist 

die nutzungsberechtigte Person verpflichtet, für die Unterhaltung der 

Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit Ge-

bühren im Voraus zu entrichten. Vor dem Widerruf des Nutzungsrechts bzw. 

vor Herrichtung der Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-

son ist diese noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte un-

verzüglich in Ordnung zu bringen. Dabei sind die Ersatzvornahme oder der 

Widerruf des Nutzungsrechts anzudrohen. In der Androhung zur Ersatzvor-

nahme sind die voraussichtlichen Kosten zu benennen. Im Falle des Wider-

rufs finden im Übrigen § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung. 

 

(3) Die nutzungsberechtigte Person ist in der Androhung des Widerrufs auf 

die Folgen des Widerrufs gem. § 28 Absatz 3 hinzuweisen. Daneben ist sie 

auf die Verpflichtung hinzuweisen, Gebühren für die Unterhaltung der 

Grabstätte vom Zeitpunkt der Wirksamkeit des Nutzungsrechtswiderrufs bis 

zum Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit im Voraus zu ent-

richten. 

 

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte 

Person nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofs-

trägerin den Grabschmuck entfernen. Die Friedhofsträgerin kann das abge-

räumte Material nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit Unanfecht-

barkeit des Aufforderungsbescheides entsorgen. 

 

 

§ 23 

Dauergrabpflegeverträge 

 

Zur Grabpflege können Dauergrabpflegeverträge abgeschlossen werden.  
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§ 24 

Grabmale 

 

Gestaltung und Inschrift der Grabmale dürfen nichts enthalten, was das 

christliche Empfinden verletzt oder der Würde des Ortes entgegensteht. 

 

 

 

§ 25 

Zustimmungspflicht für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 

 

(1) Das Aufstellen und jedes Verändern von Grabmalen und sonstigen bau-

lichen Anlagen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Fried-

hofsträgerin. Die Zustimmung kann mit Auflagen erteilt werden. Mit der 

Durchführung dürfen nur zugelassene Bildhauerinnen und Bildhauer oder 

Steinmetzinnen und Steinmetze beauftragt werden. 

 

(2) Die Zustimmung zur Errichtung oder Änderung ist rechtzeitig vor 

Vergabe des Auftrags unter Vorlage von Zeichnungen im Maßstab 1:10 und 

mit genauen Angaben über Art und Bearbeitung des Werkstoffs, über In-

halt, Form und Anordnung der Inschrift und des Symbols einzuholen. Bei 

Änderungen sind zusätzlich Fotografien der vorhandenen Grabmale einzu-

reichen. Soweit diese Unterlagen für die Beurteilung nicht ausreichen, 

müssen Zeichnungen in größerem Maßstab oder Modelle sowie Proben des 

Werkstoffs und der vorgesehenen Bearbeitung vorgelegt werden. Das Er-

richten der Grabmale muss entsprechend der Technischen Anleitung zur 

Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein 

Akademie e. V. (DENAK e. V.) erfolgen. 

 

(3) Im Bundesland Nordrhein-Westfalen hat der Gesetzgeber in § 4 a des 

Bestattungsgesetzes Nordrhein-Westfalen Regelungen getroffen, um 

schlimmste Formen der Kinderarbeit im Zusammenhang mit der Herstellung 

von Grabmalen und Grabeinfassungen zu verhindern. Daher sind bei Anträ-

gen auf Zustimmung zur Errichtung und Veränderung von Grabmalen und Gra-

beinfassungen entsprechende Nachweise im Sinne von § 4 a des Bestat-

tungsgesetzes in der jeweils aktuellsten Fassung vorzulegen. 

 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die bauliche Anlage 

nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist. 

 

(5) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen, die ohne Zustimmung errich-

tet oder verändert und nicht genehmigungsfähig sind, werden auf Kosten 

der nutzungsberechtigten Person entfernt. 

 

(6) Entspricht die Ausführung des Grabmals oder die sonstige bauliche 

Anlage nicht dem genehmigten Antrag und ist sie nicht genehmigungsfähig, 

wird der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Abände-

rung oder Beseitigung des Grabmals oder der sonstigen baulichen Anlage 

gesetzt. Nach Ablauf der Frist wird das Grabmal oder die sonstige bauli-

che Anlage auf Kosten der nutzungsberechtigten Person von der Grabstätte 

entfernt und zur Abholung bereitgestellt. Die Friedhofsträgerin ist 

nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige baulichen Anlagen 
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aufzubewahren. Die Friedhofsträgerin kann das Grabmal oder die sonstigen 

baulichen Anlagen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit Unan-

fechtbarkeit des Aufforderungsbescheides entsorgen. 

 

(7) Provisorische Grabzeichen dürfen als naturlasierte Holzstele oder -

kreuz bis zu einer Höhe von 0,80 m für einen Zeitraum von zwei Jahren 

nach der Bestattung gesetzt werden. 

 

(8) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen 

ist der Friedhofsträgerin der Bescheid und ein Nachweis über die Zahlung 

der Gebühr vorzulegen. Einzelheiten über das Anliefern und Aufstellen 

von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen sind mit der Friedhofsträ-

gerin abzustimmen. 

 

 

 

§ 26 

Instandhaltung der Grabmale 

 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in 

würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür 

ist die nutzungsberechtigte Person als Eigentümerin des Grabmals oder 

der sonstigen baulichen Anlage. 

 

(2) Mängel bezüglich der Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen bauli-

chen Anlagen oder Teilen davon hat die nutzungsberechtigte Person unver-

züglich durch auf dem Friedhof zugelassene Gewerbetreibende beseitigen 

zu lassen. Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung haftet die nutzungsbe-

rechtigte Person für den Schaden. Wenn keine unmittelbare Gefahr be-

steht, erhält die nutzungsberechtigte Person eine schriftliche Aufforde-

rung zur Befestigung oder zur Beseitigung. 

 

(3) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne 

Weiteres zu ermitteln, so ist auf die erforderliche Instandsetzung durch 

einen dreimonatigen Hinweis auf der Grabstätte und durch öffentliche Be-

kanntmachung hinzuweisen. Kommt die nutzungsberechtigte Person der Auf-

forderung zur Befestigung oder Beseitigung nicht nach, kann die Fried-

hofsträgerin am Grabmal oder an den sonstigen baulichen Anlagen Siche-

rungsmaßnahmen auf Kosten der nutzungsberechtigten Person vornehmen las-

sen. 

 

(4) Bei unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsträgerin berechtigt, ohne 

vorherige Aufforderung an die nutzungsberechtigte Person das Grabmal auf 

deren Kosten umzulegen oder andere geeignete Maßnahmen durchzuführen. 

Die nutzungsberechtigte Person erhält danach eine Aufforderung, die 

Grabstätte oder das Grabmal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu 

versetzen. Geschieht dies nicht, kann die Friedhofsträgerin die notwen-

digen Arbeiten durchführen oder das Grabmal entfernen lassen. Die ent-

stehenden Kosten hat die nutzungsberechtigte Person zu tragen.  

Die Friedhofsträgerin kann das Grabmal oder die sonstigen baulichen An-

lagen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des 

Aufforderungsbescheides entsorgen. 
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§ 27 

Schutz bedeutender Grabmale, Anlagen, Gehölze und Bäume 

 

(1) Künstlerisch oder geschichtlich bedeutende Grabmale und Anlagen oder 
solche, die als besondere Eigenart des Friedhofs gelten, unterstehen dem 

besonderen Schutz der Friedhofsträgerin. Sie werden als erhaltenswerte 

Grabmale oder Anlagen in einem Verzeichnis der Friedhofsträgerin geführt 

und dürfen nur mit Zustimmung der kirchlichen Aufsichtsbehörde verändert 

oder entfernt werden.  

 

(2) Bei eingetragenen denkmalwerten Grabmalen und Anlagen im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes ist bei Veränderungen zusätzlich die Erlaubnis der 

Unteren Denkmalbehörde einzuholen.       

 

(3) An Grabstätten mit künstlerisch oder geschichtlich bedeutenden Grab-
malen und Anlagen, die frei von Nutzungsrechten und Ruhefristen sind, 

können neue Nutzungsrechte nur vergeben werden, wenn sich die künftige 

nutzungsberechtigte Person zur Restaurierung sowie zur laufenden Unter-

haltung der Grabstätten verpflichtet.  

 

(4) Gehölze und Bäume haben eine besondere Bedeutung für den Friedhof. 
Nutzungsberechtigte haben keinen Anspruch auf Beseitigung von Bäumen, 

Pflanzen und Hecken. 

 

 

§ 28 

Entfernen von Grabmalen 

 

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Nut-

zungszeit nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsträ-

gerin entfernt werden. 

 

 (2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen 

baulichen Anlagen durch die nutzungsberechtigte Person zu entfernen. Da-

bei sind die bei der Entfernung der Grabmale und sonstigen baulichen An-

lagen entstehenden Vertiefungen ordnungsgemäß zu verfüllen. Werden die 

Grabmale oder baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach 

Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, kann die Friedhofsträgerin die Grab-

male oder sonstigen baulichen Anlagen auf Kosten der nutzungsberechtig-

ten Person entfernen lassen. Die Friedhofsträgerin kann das Grabmal oder 

die sonstigen baulichen Anlagen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten 

seit Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbescheides entsorgen. Die Fried-

hofsträgerin haftet nicht für Schäden an Grabmalen und sonstigen bauli-

chen Anlagen, die durch Entfernung entstehen können. 

 

 (3) Beim Widerruf des Nutzungsrechts gem. § 9 Absatz 9 Friedhofssatzung 

sind Grabmale und sonstige bauliche Anlagen durch die nutzungsberech-

tigte Person von der Grabstätte zu entfernen. 

 

(4) Bei erhaltens- und denkmalswerten Grabmalen ist § 27 zu beachten. 
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III. Bestattungen und Feiern 

 

§ 29 

Bestattungen 

 

(1) Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung. Den 

Zeitpunkt legt die Friedhofsträgerin im Einvernehmen mit den Angehörigen 

und der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer fest. 

 

(2) Den Zeitpunkt einer nichtkirchlichen Bestattung legt die Friedhofs-

trägerin im Einvernehmen mit den Angehörigen fest. 

 

(3) Bei Bestattung durch eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfar-

rer ist die Friedhofsträgerin zu informieren. Die Bestimmungen der Kir-

chenordnung über die Erteilung eines Erlaubnisscheins (Dimissoriale) 

bleiben unberührt. 

 

 

 

§ 30 

Anmeldung der Bestattung 

 

(1) Die Bestattung ist unverzüglich bei der Friedhofsträgerin unter Vor-

lage der Bescheinigung des Standesamtes über die Beurkundung des Todes-

falles oder des Bestattungserlaubnisscheines der Ordnungsbehörde 

schriftlich anzumelden. Bei Urnenbeisetzungen ist zusätzlich die Ein-

äscherungsurkunde vorzulegen. Die Bestattung kann frühestens 2 Arbeits-

tage nach der Anmeldung erfolgen. Die Anmeldevordrucke der Friedhofsträ-

gerin sind zu verwenden. Dabei ist die Anmeldung der Bestattung durch 

die antragstellende Person zu unterschreiben. Ist die antragstellende 

Person nicht nutzungsberechtigt an der Grabstätte, so hat auch die nut-

zungsberechtigte Person durch ihre Unterschrift ihr Einverständnis zu 

erklären. Ist die nutzungsberechtigte Person einer vorhandenen Wahlgrab-

stätte verstorben, so hat die künftige nutzungsberechtigte Person durch 

ihre Unterschrift die Übernahme des Nutzungsrechts in der Anmeldung 

schriftlich zu beantragen. 

 

(2) Wird eine Bestattung nicht rechtzeitig mit den erforderlichen Unter-

lagen bei der Friedhofsträgerin angemeldet, so ist die Friedhofsträgerin 

berechtigt, den Bestattungstermin bis zur Vorlage der erforderlichen An-

gaben und Unterlagen auszusetzen. Werden die erforderlichen Unterschrif-

ten nicht geleistet, kann die Bestattung nicht verlangt werden. 

 

 

§ 31 

Leichenkammern 

 

(1) Die Leichenkammern dienen zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu 

deren Bestattung und der Aschenurnen bis zu deren Beisetzung. Die Aufbe-

wahrung der Leichen erfolgt in Särgen. Die Kammern und die Särge dürfen 

nur im Einvernehmen mit der Friedhofsträgerin geöffnet und geschlossen 

werden. Die Särge sind rechtzeitig vor Beginn der Trauerfeier oder der 
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Bestattung endgültig zu schließen. Für die Aufbewahrung von Leichen gilt 

das Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - 

BestG NRW) vom 17. Juni 2003  in der jeweils geltenden Fassung. 

 

(2) Jede Leichenkammer und jeder Sarg ist mit den Angaben über Namen und 

Wohnort der verstorbenen Person sowie dem Namen des Bestattungsunterneh-

mens zu versehen. 

 

(3) Särge, in denen an anzeigepflichtigen Krankheiten verstorbene Perso-

nen liegen, dürfen nur mit Zustimmung des zuständigen Gesundheitsamtes 

geöffnet werden. 

 

(4) Die Friedhofsträgerin übernimmt die Grunddekoration der Leichenkam-

mer. Zusätzliche Dekorationen sind mit der Friedhofsträgerin abzustim-

men. 

 

 

§ 32 

Friedhofskapelle 

 

(1) Die Friedhofskapelle dient bei der kirchlichen Bestattung als Stätte 

der Verkündigung. 

 

(2) Die Friedhofsträgerin gestattet die Benutzung der Kapelle durch Re-

ligionsgemeinschaften, die zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 

in Deutschland gehören. 

 

(3) Die Benutzung der Kapelle durch andere Religions- oder Weltanschau-

ungsgemeinschaften bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsträge-

rin. Bei den Trauerfeiern darf der christliche Glaube nicht verunglimpft 

werden. Christliche Symbole in der Kapelle dürfen nicht verdeckt, verän-

dert oder entfernt und weitere Symbole nicht verwendet werden. 

 

(4) Die Benutzung der Kapelle kann versagt werden, wenn die verstorbene 

Person an einer meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit gelitten hat. 

 

(5) Die Friedhofsträgerin übernimmt die Grunddekoration der Friedhofska-

pelle. Zusätzliche Dekorationen sind mit der Friedhofsträgerin abzustim-

men. 

 

 

§ 33 

Andere Bestattungsfeiern am Grab 

 

(1) Bestattungsfeiern anderer Religions- oder Weltanschauungsgemein-
schaften am Grab sowie Ansprachen am Grab bedürfen der Zustimmung der 

Friedhofsträgerin. 

 

(2) Kränze können mit kurzen Widmungsworten, soweit diese nicht wider-
christlichen Inhalts sind, nach Abschluss der Bestattungsfeier an der 

Grabstätte niedergelegt werden. 
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(3) Kranzschleifen dürfen keine Inschriften widerchristlichen Inhalts 
tragen; andernfalls können solche Schleifen entfernt werden. 

 

 

§ 34 

Musikalische Darbietungen 

 

(1) Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der 

Friedhofskapelle und auf dem Friedhof ist vorher die Zustimmung der 

Friedhofsträgerin einzuholen. 

 

(2) Besondere Feierlichkeiten auf dem Friedhof (einschließlich Musikdar-

bietungen) außerhalb einer Bestattungsfeierlichkeit bedürfen der recht-

zeitig einzuholenden Zustimmung der Friedhofsträgerin. 

 

 

§ 35 

Zuwiderhandlungen 

 

Wer den Bestimmungen dieser Friedhofssatzung zuwiderhandelt, kann durch 

eine beauftragte Person der Friedhofsträgerin zum Verlassen des Fried-

hofs veranlasst, gegebenenfalls durch die Friedhofsträgerin wegen Haus-

friedensbruchs angezeigt werden. 

 

 

 

IV. Schlussbestimmungen 

 

§ 36 

Haftung 

 

Die Friedhofsträgerin haftet nicht für Schäden, die durch nicht sat-

zungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, 

durch dritte Personen, durch Tiere oder durch höhere Gewalt entstehen. 

 

 

§ 37 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

(1) Diese Friedhofssatzung und alle Änderungen hierzu bedürfen zu ihrer 

Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung. 

 (2)     Öffentliche Bekanntmachungen oder Aufforderungen erfolgen im 

vollen Wortlaut in dem Amtsblatt des Kreises Unna. 

 

Die jeweils gültige Fassung der Friedhofssatzung liegt zur Einsichtnahme 

im Gemeindebüro der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen, Eu-

lenstraße 12, 58730 Fröndenberg und im Ev. Kreiskirchenamt Unna, Mo-

zartstr. 18-20, 59423 Unna aus 

 

(3) Außerdem können die Friedhofssatzung und alle Änderungen zusätzlich 
durch Aushang und Kanzelabkündigung bekannt gemacht werden. 
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§ 38 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Friedhofssatzung und alle Änderungen treten jeweils am Tage 

nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung tritt die bisherige 

Friedhofssatzung vom 01.12.2009 i.d.F. vom 09.02.2013 außer Kraft. 

 

 

 

 

Fröndenberg, den 06.07.2021 

 

    

Die Friedhofsträgerin: 

Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen 

 

Unna, 12.08.2021 
 
Für die Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen 
E v .  K r e i s k i r c h e n a m t  U n n a  
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Geschäftszeichen    
36.2 

GB-UN-AA1391 v. 13.08.21 

 Unna, 13.08.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

GB-UN-AA1391 v. 13.08.21  13.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Ayse Kirca  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Pfarrer-Kock-Weg 4, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen    
36.2 

GB-UN-EQ842 v. 13.08.21 

 Unna, 13.08.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

GB-UN-EQ842 v. 13.08.21  13.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Jens Arnold  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Beckestraße 94, 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen    
36.2 

GB-UN-BS159 v. 13.08.21 

 Unna, 13.08.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

GB-UN-BS159 v. 13.08.21  13.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Fair GmbH  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Wilfried-Diekmann-Str. 20A, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 

UN0YUXX656VA22210706 

 Unna,16.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX656VA22210706  16.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Neculai Clitescu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hochstraße 85, 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Klein 
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Geschäftszeichen  Unna, 20. August 2021                                                                   

36.3/32.21.0822.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.21.0822.2   21.06.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Adam Marian Sniezek  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Osiedle 14, 46-282 LASAWICE WIEKIE, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 20. August 2021                                                                   

36.3/32.21.0449.9     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.21.0449.9   02.08.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Milko Mushkov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Albena Str. 16,  4980 ZLATOGRAD, BG BULGARIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 20. August 2021                                                                   

36.3/30.21.0476.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/30.21.0476.0   16.07.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Selami Coskun  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kampstraße 1, 45966 Gladbeck, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 20. August 2021                                                                   

36.3/42.21.0729.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.21.0729.0   12.08.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ihor Mykolaichuk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Prospekt Mira, 30300 CHMELNYZSKIJ, UA UKRAINE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

DO0ABXX724AA22210730 

 Unna,16.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

DO0ABXX724AA22210730  16.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0JYXX572AA22210730 

 Unna,17.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0JYXX572AA22210730  17.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 
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Geschäftszeichen    
36.2 

UN0YUXX764VA12210817 

 Unna, 17.08.21 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX764VA12210817  17.08.21 

 

Empfänger   

Name  

Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Straße 111, 44339 Dortmund  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Heinrich 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0JYXX620AA22210730 

 Unna,18.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0JYXX620AA22210730  18.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

 

 

  



 

1166 

Geschäftszeichen  Unna, 20. August 2021                                                                   

36.3/35.21.0651.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/35.21.0651.8   11.08.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Stanomir Dukic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Marka Markovica 2,  75400 FETIJA, BIH BOSNIEN UND HERZEGOWINA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

1167 

Geschäftszeichen  Unna, 20. August 2021                                                                   

36.3/30.21.0167.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/30.21.0167.1   05.07.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Czeslaw Tomczak  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Os. 1000-Lecia 7/35, 44-268 JASTRZEBIE ZDROIJ, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

1168 

Geschäftszeichen  Unna, 20. August 2021                                                                   

36.3/30.21.0314.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/30.21.0314.3   05.07.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Jaroslaw Baginski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Niekladzka 4A, 72-300 GRYFICE, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

1169 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0509884  Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.1/0509884  05.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Ratal Sylwester Lubkowski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Sankt-Georg-Kirchplatz 4, 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A 203 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Ebel 

  



 

1170 

Geschäftszeichen    
36.2 

LÜNANXXX31VA22210811 

 Unna, 19.08.21 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

LÜNANXXX31VA22210811  19.08.21 

 

Empfänger   

Name  

Florentina-Aritia Calin  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Wittekindstr. 33, 44536 Lünen  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Heinrich 

  



 

1171 

Geschäftszeichen 
 

 Ort, Datum 

32.5/52473A2019  Unna, 19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

32.5/52473A2019  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Allaoua Charaf Eddine KENIDA  

   
letzte bekannte Anschrift: 

UHA Hamburg, Holstenglacis 3, 20355 Hamburg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreisverwaltung Unna, Zechenstraße 49, 59425 Unna   32.5 – ZAB Unna 224 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Proske 

  



 

1172 

Geschäftszeichen    
36.2-GBEX-HAM-HN535  Unna, 20.08.21  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

GBEX-HAM-HN535  06.08.21 

 

Empfänger   

Name  

Kamil Krzysztof Sokol  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Welfenstraße 16, 59067 Hamm 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Heinrich 

  



 

1173 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0JYXX632AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0JYXX632AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1174 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0JYXX639AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0JYXX639AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1175 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX710AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX710AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1176 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX742AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX742AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1177 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX743AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX743AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1178 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX745AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX745AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1179 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX747AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX747AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1180 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX748AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX748AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1181 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX749AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX749AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1182 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX764AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX764AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1183 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX767AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX767AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1184 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX784AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX784AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1185 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX786AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX786AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1186 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX787AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX787AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1187 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX799AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX799AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1188 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX819AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX819AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1189 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX858AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX858AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1190 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX859AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX859AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1191 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX860AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX860AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1192 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX891AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX891AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

 

 

 



 

1193 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX892AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX892AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1194 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX893AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX893AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1195 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX894AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX894AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1196 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX895AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX895AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

 

 

 



 

1197 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX896AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX896AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 

  



 

1198 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0YUXX897AA22210730 

 Unna,19.08.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YUXX897AA22210730  19.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Herrn Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Str.111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Küper 
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36.3/40.21.0507.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/40.21.0507.0                                                                    

                                                                    

Empfänger   

Name  

Alexandru Gulturean  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Drohia,  TARIGRAD, MD MOLDAWIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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32.2/33 30 01 – F1 / 21 F+V  

Öffentlich-rechtliche Namens-

änderung v. 20.08.2021 

  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

32.2/33 30 01 – F1 / 21 F+V   20.08.2021 

 

Empfänger   

Name  

Sarah Fischer, geb. am 17.11.1991  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ob der Kluse 1, 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Zechenstraße 49, 59425 Unna Namensänderungs-

behörde 

118 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Gronenberg 
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Sparkasse 

         Bergkamen-Bönen 

 

Aufgebot 

 

Für das von der Sparkasse Bergkamen-Bönen ausgestellten Sparkassenbücher Nr.417117934 wird die 

Durchführung des Aufgebotsverfahrens beantragt. 

 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches 

binnen drei Monaten vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung an beim Vorstand der Sparkasse Bergka-

men-Bönen geltend zu machen, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt werden. 

 

Bergkamen, 16. August 2021 

 

Sparkasse Bergkamen-Bönen 

           DER VORSTAND 
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